
 

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHS) Albstadt 
Stand: März 2007 

Ausbildung an der Schule 
1. Ausbildung an der Schule im Überblick 

 

I. Ausbildungsabschnitt: Februar bis Schuljahresende 
„Eigenverantwortlicher Unterricht“ 

Aufgaben der 
Lehreranwärter 

Aufgaben  
der Mentoren 

Aufgaben 
der Schulleitung 

• Aktive Hospitation und beglei-
teter Unterricht in verschiedenen 
Klassen und Klassenstufen - in 
den studierten und auch nichtstu-
dierten Fächern  

• In der „Kompaktzeit“ an den 
Schulen (Februar - März) 20 
Wochenstunden unterrichten  
und aktiv hospitieren 

• Kennen lernen der Funktion und 
Aufgaben eines Klassenlehrers in 
GS und HS 

• Teilnahme an schulischen Veran-
staltungen 

• In zunehmendem Maße eigen-
verantwortlich unterrichten - d.h. 
bis zu den Osterferien bis zu 8 
Stunden wöchentlich.  

• Unterrichtsverpflichtung an der 
Schule im I. Ausbildungs-
abschnitt: 12 Stunden  

• Alle Unterrichtsstunden sind 
schriftlich vorzubereiten 

• Zu jedem Unterrichtsbesuch des 
Lehrbeauftragten ist ein ausführli-
cher Unterrichtsentwurf anzuferti-
gen 

• Schulkundliche Ausbildung an der 
Schule  

• Kennen lernen der schulischen 
Gremien 

• Formulierung eines Themas 
aus der eigenen Unterrichts-
praxis heraus für die „Unter-
richtsdokumentation“ (GHPO II) 
in einem Ausbildungsfach nach 
Wahl 

• Lehreranwärter übernimmt Ei-
genverantwortlichkeit für seine   
Ausbildung 

• Einführung der Lehreranwärter 
in die unterrichtlichen und 
schulischen Gegebenheiten 
und Voraussetzungen an der 
Ausbildungsschule  

• Kontinuierliche gemeinsame Er-
stellung eines Organisations-
plans (insbes. Unterricht und 
Hospitationen) für die Ausbildung 
an der Schule (Empfehlung: epo-
chale Schwerpunkte setzen) – zur 
Information und Transparenz für 
Lehreranwärter / Mentor / Schul-
leitung 

• Hospitationen im Unterricht des 
Mentors ermöglichen 

• Begleitetes Unterrichten in ver-
schiedenen Klassen und Klas-
senstufen ermöglichen 

• Koordination einer möglichen 
Begleitung des Lehreranwärters 
durch Kollegen an der Ausbil-
dungsschule (z.B. bzgl. überfach-
licher oder typischer Aspekte in 
einer Klassenstufe) 

• Betreuung, Begleitung und Bera-
tung des Lehreranwärters in Fra-
gen von Unterricht (u.a. zu Vor- 
und Nachbereitungen, zur Unter-
richtsreflexion) im Rahmen des 
gemeinsam aufgestellten Organi-
sationsplans  

• Kontinuierliche Rückmeldung an 
Lehreranwärter und Schulleiter 
bzgl. der unterrichtspraktischen 
Entwicklung des Lehreranwärters 

• Mentor unterstützt und stärkt 
die Eigenverantwortlichkeit des 
Lehreranwärters für seine Aus-
bildung 

• Beauftragung und Bestellung 
der Mentoren im Einvernehmen 
mit dem Seminar 

• Regelung und Überwachung der 
Ausbildung an der Schule 

• Erstellung eines Organisati-
onsplans über die Ausbildung 
an der Schule (vgl. dazu auch 
„Aufgaben des Mentors“) 

• Ausbildung in Schulkunde 

• Organisation der Unterrichtsbesu-
che der Lehrbeauftragten 

• Unterrichtsbesuche beim Lehrer-
anwärter (mind. 1 x pro Fach) und 
kontinuierliche Rückmeldung 

• Kontaktaufnahme (rechtzeitig) 
und Bericht (mindestens 4 Wo-
chen vor Schuljahresende) an das 
Seminar für den Fall, dass dem 
Lehreranwärter noch kein selb-
ständiger Unterricht im neuen 
Schuljahr übertragen werden 
kann 

• Gesprächskontakt zum Seminar 
herstellen mit Blick auf die Lehr-
auftragsgestaltung für den Leh-
reranwärter im neuen Schuljahr  

• Schulleiter unterstützt und 
stärkt die Eigenverantwortlich-
keit des Lehreranwärters für 
seine Ausbildung 
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II. Ausbildungsabschnitt: August bis Schuljahresende 
„Selbständiger Unterricht“ 

 
Aufgaben der 

Lehreranwärter 
Aufgaben  

der Mentoren 
Aufgaben  

der Schulleitung 
• Unterrichtsverpflichtung im 

neuen Schuljahr: 13 Wochen-
stunden (mindestens 11 Stunden 
selbständiger Unterricht in Form 
von kontinuierlichen Lehraufträ-
gen in GS und HS in den Ausbil-
dungsfächern) 

• Vertiefung der schulkundlichen 
Kenntnisse (in Abstimmung mit 
den Lehrveranstaltungen in 
Schul- und Beamtenrecht am 
Seminar) 

• Alle Unterrichtsstunden sind 
schriftlich vorzubereiten 

• Zu jedem Unterrichtsbesuch 
des Lehrbeauftragten ist ein 
ausführlicher Unterrichtsent-
wurf anzufertigen 

• Weiterentwicklung der unterricht-
lichen Kompetenzen und der Fä-
higkeit zur Reflexion des eigenen 
Unterrichts im Hinblick auf das 
Ziel der Ausbildung: Entwicklung 
der Berufsfähigkeit und der Leh-
rerpersönlichkeit im Sinne einer 
erfolgreichen und verantwortli-
chen Wahrnehmung des Erzie-
hungs- u. Bildungsauftrags als 
Lehrer an Grund- und Hauptschu-
len 

• Weiterhin: Lehreranwärter  
übernimmt Eigenverantwort-
lichkeit für seine Ausbildung. 

• Koordination der Ausbildung an 
der Schule in Abstimmung mit 
der Schulleitung 

• Betreuung, Begleitung und Bera-
tung der Lehreranwärterin/des 
Lehreranwärters in Fragen des 
Unterrichts und bei allgemeinen 
pädagogischen Fragen von Un-
terricht und Schule 

• Unterrichtsbesuche beim Lehrer-
anwärter mit Beratung (wichtig: 
kontinuierlich und in möglichst 2-
3-wöchigem Abstand) 

• Kontinuierliche Rückmeldung an 
Lehreranwärter/in und Schullei-
ter/in bzgl. der unterrichtsprakti-
schen Entwicklung 

• Mentor unterstützt und stärkt die 
Eigenverantwortlichkeit des Leh-
reranwärters für seine Ausbildung

• Schriftlicher Bericht mit Rückmel-
degespräch über die schulprakti-
schen Leistungen der Lehreran-
wärter an die Schulleitung  

 
 

• Lehrauftrags- und Stunden-
plangestaltung für den selb-
ständigen Unterricht der Lehre-
ranwärterin/des Lehreranwärters 

• Regelung und Überwachung der 
Ausbildung an der Schule  

• Organisation der Unterrichtsbesu-
che der Lehrbeauftragten  

• Unterrichtsbesuche beim Lehrer-
anwärter (mind. 1 x pro Fach) und 
kontinuierliche Rückmeldung 

• Schulleiter unterstützt und stärkt 
die Eigenverantwortlichkeit des 
Lehreranwärters für seine Ausbil-
dung 

• Teilnahme (Empfehlung) am Un-
terrichtsbesuch des Lehrbeauf-
tragten 

• Ausbildung in Schulkunde 

• Sorge für die Einhaltung der Bil-
dungspläne und Vorschriften  

• Schriftliche Beurteilung („Schul-
leitergutachten“) über die Berufs-
fähigkeit des Lehreranwärters 
einschließlich seiner schulkund-
lichen Kenntnisse - unter Betei-
ligung des Mentors (ggf. auch 
unter Beteiligung der Gegenstu-
fenschule) und mit einem vorbe-
reitenden Gespräch des Schul-
leiters mit den Seminarausbil-
dern (Anmerkung: letztverantwort-
lich ist der Schulleiter mit Ände-
rungsvorbehalt) 
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5. Aufgaben des Mentors an der Ausbildungsschule
 
Mentoren sind die Ausbilder der Lehreranwärter an den Ausbildungsschulen. 
(vgl. GHPO II) Durch diese Definition übernimmt der Mentor die Rolle, die Funktion 
und die Aufgaben eines Ausbilders während des gesamten Vorbereitungsdienstes ei-
nes Lehreranwärters. 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Mentor und Lehreranwärter sind die Vorausset-
zung für eine förderliche Begleitung, Betreuung und Beratung eines Lehreranwärters 
in der Ausbildungszeit an der Schule. 
 
Im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung an der Schule gilt es, die Eigenver-
antwortlichkeit der Lehreranwärter für ihre berufliche Ausbildung zu unterstüt-
zen und zu stärken. 
 
Zu den Aufgaben des Mentors im I. Ausbildungsabschnitt gehören: 
• die Einführung des Lehreranwärters in die schulischen Gegebenheiten und Vor-

aussetzungen an seiner Ausbildungsschule 

• die Einführung des Lehreranwärters in die kontinuierliche unterrichtliche Praxis ei-
nes Lehrers durch aktives Hospitieren (Anregungen siehe Seite 11f) und begleite-
tes Unterrichten. Der Lehreranwärter legt seine schriftliche Vorbereitung vor dem 
Unterricht dem Mentor vor, während des Unterrichts ist der Mentor oder ggf. auch 
ein Kollege hospitierend mit dabei. 

• Einübung und Erweiterung der schulpraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
Lehreranwärters durch aktives Hospitieren und begleitetes Unterrichten in anderen 
Klassen und Klassenstufen der Grund- und Hauptschule, d.h. auch bei anderen 
Kollegen der Ausbildungsschule und in studierten, aber auch in nichtstudierten Fä-
chern. 

• der Mentor koordiniert in Absprache mit der Schulleitung die schulpraktische Aus-
bildung zusammen mit dem Lehreranwärter. 

• Mentor und Lehreranwärter erstellen gemeinsam und kontinuierlich einen Organi-
sationsplan für die Unterrichtsstunden, die der Lehreranwärter vorbereitet und 
selbständig durchführt und für die Hospitationsmöglichkeiten, die dem Lehreran-
wärter kollegial ermöglicht werden. 
Bei der gemeinsamen Erstellung des Organisationsplans (vgl. dazu „Leitfaden“, 
Teil D. S.3f) ist es empfehlenswert, dass der Mentor auf eine rechtzeitige und nicht 
zu kurzfristige Planung achtet. Anfangs können Planungszeiträume von 1 - 2 Wo-
chen im voraus sinnvoll sein, in Folge sind dann eher 3 - 4 Wochen als Planungs-
rhythmus zu verfolgen, eine wöchentliche bzw. epochale Schwerpunktsetzung für 
die unterrichtspraktischen Erfahrungen (z.B. fachspezifischer Unterricht in der GS 
u. HS, klassenstufenspezifischer Unterricht, Unterrichtserfahrungen im Anfangsun-
terricht, insbesondere in Klasse 1, in den Fächerverbünden der GS und HS, ein 
Schulvormittag mit einer GS- und einer HS-Klasse) unterstützt die Erweiterung und 
Vertiefung der unterrichtlichen Erfahrungen der Lehreranwärter aus dem Studium. 

• der Lehreranwärter erhält vom Mentor kontinuierlich eine Rückmeldung zu seiner 
schulpraktischen Entwicklung  

• der Mentor verfolgt kontinuierlich die schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen des 
Lehreranwärters („Unterrichtstagebuch“) und gibt Rückmeldungen 
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• Mentor berät den Lehreranwärter in Fragen des Unterrichts und in allgemeinen 
pädagogischen Fragen zu Unterricht und Schule 

• der Mentor steht in einem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit der Schullei-
tung über die schulpraktische Entwicklung des Lehreranwärters 

• bei den beratenden Unterrichtsbesuchen der Lehrbeauftragten ist es wün-
schenswert, dass der Mentor, in Absprache mit der Schulleitung, teilnimmt.  
Außerdem ist ein Gesprächskontakt zwischen Mentor und Lehrbeauftragten im 
Rahmen der Unterrichtsbesuche förderlich für eine abgestimmte Ausbildung des 
Lehreranwärters in Schule und Seminar 

 
Zu den weiteren Aufgaben des Mentors im II. Ausbildungsabschnitt  
gehören: 
• der Mentor besucht den Lehreranwärter kontinuierlich in regelmäßigen Abständen 

(Empfehlung: 2 - 3 wöchige Abstände) in seinem Unterricht in Grund- und Haupt-
schule und gibt Rückmeldung zur unterrichtspraktischen Entwicklung 

• der Mentor berät den Lehreranwärter in Bezug auf Weiterentwicklung, Stärkung 
und Optimierung der unterrichtlichen Kompetenzen, der Berufsfähigkeit und der 
Lehrerpersönlichkeit  

• der Mentor hat die Umsetzung der Bildungspläne und der Verwaltungsvorschriften 
(z.B. bei Hausaufgaben, Leistungsbeurteilung) im Blick und sorgt für die Einhaltung 

• bei den beratenden Unterrichtsbesuchen der Lehrbeauftragten ist es weiterhin 
wünschenswert, dass der Mentor, in Absprache mit der Schulleitung, teilnimmt 

• außerdem ist ein Gesprächskontakt zwischen Mentor und Lehrbeauftragten im 
Rahmen der Unterrichtsbesuche förderlich für eine abgestimmte Ausbildung des 
Lehreranwärters in Schule und Seminar 

• Mentor fertigt einen formfreien, schriftlichen Bericht an über die schulpraktischen 
Leistungen des Lehreranwärters für die Schulleitung (ggf. terminliche Anfertigung 
mit der Schulleitung absprechen) zur Verwendung bei der schriftlichen Beurteilung 
(„Schulleitergutachten“) des Lehreranwärters durch den Schulleiter – ein Rückmel-
degespräch hierzu zwischen Mentor und Schulleitung ergänzen die schriftlichen 
Ausführungen des Mentors. 
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